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HINWEIS 

Die Regeln 49, 82, 83, 85, 144, 146 und 161, die wörtlich Bestim-

mungen der Charta wiedergeben, sind durch Fettdruck gekennzeichnet und 

zusätzlich mit einer Fußnote versehen. Regeln, die zwar unmittelbar auf 

Bestimmungen der Charta beruhen, diese jedoch nicht wörtlich wiederge-

ben
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GESCHÄFTSORDNUNG 

I.  TAGUNGEN



 
2 

Bekanntgabe der Tagung 



 
3 

Anträge von Mitgliedern 
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II.  TAGESORDNUNG 

ORDENTLICHE T
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Änderung und Absetzung von Gegenständen der Tagesordnung 

Regel 2250F50F

11 

 Die Generalversammlung kann mit der Mehrheit der anwesenden und 

abstimmenden Mitglieder Tagesordnungspunkte ändern oder absetzen. 

Aussprache über die Aufnahme von Gegenständen in die Tagesordnung 

Regel 2311 

 Die Aussprache über die vom Präsidialausschuss empfohlene Auf-

nahme eines Gegenstands in die Tagesordnung ist auf drei Redner für und 

drei Redner gegen die Aufnahme beschränkt. Der Präsident kann die Rede-

zeit der aufgrund dieser Regel sprechenden Redner beschränken. 

Änderung in der Verteilung der Ausgaben 

Regel 24 

 Vorschläge für eine Änderung der jeweils gültigen Verteilung der 

Ausgaben dürfen nur dann auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie 

den Mitgliedern der Vereinten Nationen spätestens neunzig Tage vor Be-

ginn der Tagung mitgeteilt worden sind. 

III.  DELEGATIONEN 

Zusammensetzung 

Regel 2551F51F

12 

 Die Delegation eines Mitglieds besteht aus höchstens fünf Vertretern 

und fünf Stellvertretern sowie aus den von der Delegation benötigten Bera-

tern, Fachleuten, Sachverständigen und Personen in ähnlicher Stellung. 

Stellvertreter 

Regel 26 

 Ein Stellvertreter kann mit Ermächtigung des Leiters seiner Delega-

tion als Vertreter tätig sein. 

__________________ 

11 Siehe Einführung, Ziff. 
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IV.  VOLLMACHTEN 

Vorlage der Vollmachten 

Regel 27 

 Die Vollmachten der Vertreter und die Namen der Delegationsmit-

glieder werden dem Generalsekretär nach Möglichkeit spätestens eine 

Woche vor Beginn der Tagung vorgelegt. Die Vollmachten sind vom 

Staatsoberhaupt, vom Regierungschef oder vom Minister für auswärtige 

Angelegenheiten zu erteilen. 

Vollmachtenprüfungsausschuss 

Regel 28 

 Zu Beginn jeder Tagung wird ein Vollmachtenprüfungsausschuss 

eingesetzt. Er besteht aus neun Mitgliedern, die auf Vorschlag des Präsi-

denten von der Generalversammlung ernannt werden. Der Ausschuss wählt 

seine Amtsträger. Er prüft die Vollmachten der Vertreter und erstattet un-

verzüglich Bericht. 

Vorläufige Zulassung zur Tagung 

Regel 29 

 Erhebt ein Mitglied der Vereinten Nationen Einspruch gegen die 

Zulassung eines Vertreters, so nimmt dieser vorläufig mit den gleichen 

Rechten wie die anderen Vertreter an den Sitzungen teil, bis der Voll-

machtenprüfungsausschuss Bericht erstattet und die Generalversammlung 

einen Beschluss gefasst hat. 
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V.  PRÄSIDENT UND VIZEPRÄSIDENTEN 

Wahlen 

Regel 3052F52F

13 

 Sofern die Generalversammlung nichts anderes beschließt, wählt die 

Generalversammlung einen Präsidenten und einundzwanzig Vizepräsiden-

ten 53F53F

14 mindestens drei Monate vor Eröffnung der Tagung, bei der sie den 

Vorsitz führen werden. Der Präsident und die Vizepräsidenten, die so ge-

wählt wurden, treten ihr Amt erst zu Beginn der Tagung an, für die sie 

gewählt werden, und üben ihr Amt bis zum Ende dieser Tagung aus 54F54F

15. Die 

Vizepräsidenten werden nach der Wahl der Vorsitzenden der in Regel 98 

bezeichneten sechs Hauptausschüsse so gewählt, dass der repräsentative 

Charakter des Präsidialausschusses gewährleistet ist. 

Vorläufiger Präsident 

Regel 3155F55F

16 

 Ist zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Tagung der Generalversamm-

lung der Präsident dieser Tagung noch nicht gemäß Regel 30 gewählt, so 

führt der Präsident der vorangegangenen Tagung oder der Vorsitzende der 

Delegation, aus der der Präsident der vorangegangenen Tagung gewählt 

wurde, so lange den Vorsitz, bis die Versammlung einen Präsidenten ge-

wählt hat. 

__________________ 

13 Siehe Einführung, Ziff. 17, 18, 22, 38 und 48 a). 
14 In der Anlage zu Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 fasste die Generalver-

sammlung folgenden Beschluss: 

 „1. Bei der Wahl des Präsidenten der Generalversammlung ist darauf zu achten, 

dass ein angemessener geografischer Wechsel dieses Amtes zwischen den in 

der nachstehenden Ziffer 4 genannten Regionen erfolgt. 

 2. Die einundzwanzig Vizepräsidenten der Generalversammlung sind vorbehalt-

lich der nachstehenden Ziffer 3 nach folgendem Schema zu wählen: 

  a) sechs Vertreter aus afrikanischen Staaten; 

  b) fünf Vertreter aus asiatischen Staaten; 

  c) ein Vertreter aus einem osteuropäischen Staat; 

  d) drei Vertreter aus lateinamerikanischen Staaten; 

  e) zwei Vertreter aus westeuropäischen oder anderen Staaten; 

  

https://undocs.org/ot/A/RES/33/138




 
11



 
12 

in die Tagesordnung oder die Ablehnung des Aufnahmeantrags oder die 

Aufnahme in die vorläufige Tagesordnung einer späteren Tagung. Anträge 

auf Aufnahme von Zusatzgegenständen in die Tagesordnung prüft der 

Präsidialausschuss entsprechend und richtet diesbezügliche Empfehlungen 

an die Generalversammlung. Bei der Prüfung von Fragen zur Tagesord-

nung der Generalversammlung unterlässt der Präsidialausschuss jede Erör-

terung zur Sache, soweit diese nicht erforderlich ist, um festzustellen, ob er 

die Aufnahme des betreffenden Gegenstands in die Tagesordnung, die 

Ablehnun



 
13 

 



 
14 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/254
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2018/1
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Dolmetschung 

Regel 5228 

 Reden, die in einer der sechs Sprachen der Generalversammlung 

gehalten werden, sind in die fünf anderen Sprachen zu dolmetschen. 

Regel 5328 

 Jeder Vertreter kann eine Rede in einer Sprache halten, die nicht 

Sprache der Generalversammlung ist. In diesem Fall hat er selbst für die 

Dolmetschung in eine der Sprachen der Generalversammlung oder des 

betreffenden Ausschusses zu sorgen. Die Dolmetschung in die anderen 

Sprachen der Generalversammlung oder des betreffenden Ausschusses 

durch Dolmetscher des Sekretariats kann von der Dolmetschung in die ers-

te dieser Sprachen ausgehen. 

Sprachen der Wort- und Kurzprotokolle 

Regel 5428 

 Die Wort- oder Kurzprotokolle werden so bald wie möglich in den 

Sprachen der Generalversammlung erstellt. 

Sprachen des Journal of the United Nations 

Regel 5528 

 Während der Tagungen der Generalversammlung wird das 
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IX.  SITZUNGSPROTOKOLLE 

Protokolle und Tonaufzeichnungen der Sitzungen 

Regel 5868F68F

29 

 a) Das Sekretariat erstellt Wortprotokolle der Sitzungen der Gene-
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Nichtöffentliche Sitzungen 

Regel 61 

 Alle in einer nichtöffentlichen Sitzung der Generalversammlung ge-

fassten Beschlüsse werden in einer ihrer nächsten öffentlichen Sitzungen 

bekanntgegeben. Am Schluss jeder nichtöffentlichen Sitzung eines Haupt-

ausschusses, sonstigen Ausschusses oder Unterausschusses kann der Vor-

sitzende durch den Generalsekretär ein Kommuniqué veröffentlichen lassen. 

XI.  MINUTE STILLEN GEBETS ODER INNERER SAMMLUNG 

Aufforderung zu stillem Gebet oder innerer Sammlung 

Regel 6269F69F

30 

 Unmittelbar nach Eröffnung der ersten und unmittelbar vor Schluss 

der letzten Plenarsitzung jeder Tagung der Generalversammlung fordert 

der Präsident die Vertreter auf, eine Minute stillen Gebets oder innerer 

Sammlung einzuhalten. 

XII.  PLENARSITZUNGEN 

FÜHRUNG DER GESCHÄFTE 

Notstandssondertagungen 

Regel 6370F70F

31 

 Ungeachtet anderer Regeln tritt die Generalversammlung, falls sie 

selbst nichts anderes beschließt, bei einer Notstandssondertagung nur in 

Plenarsitzung zusammen und beginnt unmittelbar mit der Behandlung des 

in dem Antrag auf Einberufung der Tagung vorgeschlagenen Gegenstands, 

ohne ihn vorher an den Präsidialausschuss oder einen anderen Ausschuss 

zu überweisen; Präsident und Vizepräsidenten der Notstandssondertagung 

sind die Vorsitzenden der Delegationen, aus denen der Präsident und die 

Vizepräsidenten der vorangegangen Tagung gewählt wurden. 

Bericht des Generalsekretärs 

Regel 64 

 Über Vorschläge, einen Teil des Berichts des Generalsekretärs ohne 

Aussprache an einen der Hauptausschüsse zu überweisen, beschließt die 

__________________ 

30 Siehe Einführung, Ziff. 7. 
31 Siehe Einführung, Ziff. 9. 
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Generalversammlung ohne vorherige Überweisung an den Präsidialaus-

schuss. 

Überweisung an Ausschüsse 

Regel 65 

 Sofern die Generalversammlung nichts anderes beschließt, fasst sie 

einen endgültigen Beschluss über einen Gegenstand der Tagesordnung erst 

dann, wenn sie den diesbezüglichen Bericht eines Ausschusses erhalten 

hat. 

Beratung über Berichte der Hauptausschüsse 

Regel 6671F71F

32 

 Die Generalversammlung berät über den Bericht eines Hauptaus-

schusses in einer Plenarsitzung, wenn mindestens ein Drittel der in dieser 

Sitzung anwesenden und abstimmenden Mitglieder die Beratung für erfor-

derlich hält. Über einen diesbezüglichen Vorschlag wird nicht beraten; er 

wird unmittelbar zur Abstimmung gestellt. 

Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit 

Regel 6772F72F

33 [108] 

 Der Präsident kann eine Sitzung und die Aussprache eröffnen, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder der Generalversammlung anwesend 

ist. Für die Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Medr3e
W* n
BT
/F4 6.48 Tf0 419.76 595.4tit-

glieder erforderlich. 

Reden 

Regel 6873F73F

34 [109] 

 Ein Vertreter darf in der Generalversammlung nur dann das Wort 

ergreifen, wenn ihm der PräsidenF4 6.48 Tf0 as Wort erteilt hat. Der Präsident ruft 

die Redner in der Reihenfolge der Wortmeldungen auf. Er kann Redner, 

die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen. 

__________________ 

32 Siehe Einführung, Ziff. 7; siehe auch Anhang V, Ziff. 15. 
33 Siehe Einführung, Ziff. 30; siehe auch Anhang III, Buchst. g Ziff. i, Anhang IV, 

Ziff. 67, und Anhang VI, Ziff. 7. 
34 Siehe Anhang III, Buchst. g Ziff. ii, Anhang IV, Ziff. 69-71, und Anhang V, Ziff. 17. 
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Vorrang 

Regel 69 [111] 
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Abschluss der Rednerliste, Recht auf Antwort 

Regel 7376F76F

37 [115] 

 Während der Aussprache kann der Präsident die Rednerliste bekannt-

geben und sie mit Zustimmung der Generalversammlung für abgeschlossen 

erklären. Er kann jedoch jedem Mitglied das Recht auf Antwort gewähren, 

wenn dies aufgrund einer nach Abschluss der Rednerliste gehaltenen Rede 

angebracht erscheint. 

Vertagung der Aussprache 

Regel 7477F77F

38 [116] 

 Während der Beratung einer Angelegenheit kann ein Vertreter die 

Vertagung der Aussprache über den zur Verhandlung stehenden Gegen-

stand beantragen. Außer dem Antragsteller können zwei Vertreter für und 

zwei Vertreter gegen den Antrag sprechen; danach wird er sofort zur Ab-

stimmung gestellt. Der Präsident kann die Redezeit der aufgrund dieser 

Regel sprechenden Redner beschränken. 

Schluss der Aussprache 

Regel 7538 [117] 

 Ein Vertreter kann jederzeit den Schluss der Aussprache über den zur 

Verhandlung stehenden Gegenstand beantragen, auch wenn ein anderer 

Vertreter sich bereits zu Wort gemeldet hat. Zu einem Antrag auf Schluss 

der Aussprache wird nur zwei dem Antrag widersprechenden Rednern das 

Wort erteilt; danach wird er sofort zur Abstimmung gestellt. Stimmt die 

Generalversammlung für den Antrag, so erklärt der Präsident die Ausspra-

che für geschlossen. Er kann die Redezeit der aufgrund dieser Regel spre-

chenden Redner beschränken. 
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Reihenfolge der Verfahrensanträge 

Regel 77 [119] 

 Vorbehaltlich der Regel 71 haben folgende Anträge, in der nachste-

henden Reihenfolge, Vorrang vor allen anderen bereits eingebrachten Vor-

schlägen oder Anträgen: 

 a) Anträge auf Unterbrechung der Sitzung; 

 b) Anträge auf Vertagung der Sitzung; 

c) Anträge auf Vertagung der Aussprache über den zur Verhand-

lung stehenden Gegenstand; 

 d) Anträge auf Schluss der Aussprache über den zur Verhandlung 

stehenden Gegenstand. 

Vorschläge und Änderungsanträge 

Regel 7878F78F

39 [120] 

 Vorschläge und Änderungsanträge sind in der Regel schriftlich beim 

Generalsekretär einzureichen; dieser leitet sie in Abschrift den Delegatio-

nen zu. Ein Vorschlag darf in einer Sitzung der Generalversammlung in der 

Regel erst dann beraten oder zur Abstimmung gestellt werden, wenn er 
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worden ist. Jedes Mitglied kann einen zurückgezogenen Antrag erneut 

einbringen. 

Erneute Behandlung von Vorschlägen 

Regel 81 [123] 

 Ist ein Vorschlag angenommen oder abgelehnt worden, so kann er 

während derselben Tagung nicht erneut behandelt werden, es sei denn, dass 

die Generalversammlung dies mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und 
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Einfache Mehrheit 

Regel 8540 [125] 

 Beschlüsse der Generalversammlung über andere als die in Re-

gel 83 bezeichneten Fragen, einschließlich der Bestimmung weiterer 

Gruppen von Fragen, über die mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen 

ist, bedürfen der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mit-

glieder. 

Bedeutung des Ausdrucks „anwesende und abstimmende Mitglieder“ 

Regel 86 [126] 

 Als „anwesende und abstimmende Mitglieder“ im Sinne dieser Ge-

schäftsordnung gelten Mitglieder, die eine Ja- oder Nein-Stimme abgeben. 

Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, gelten als nicht abstimmende 

Mitglieder. 

Abstimmungsverfahren 

Regel 8781F81F

42 [127] 

 a) Die Generalversammlung stimmt in der Regel durch Handzei-

chen oder durch Aufstehen oder Sitzenbleiben ab; jeder Vertreter kann 

jedoch eine namentliche Abstimmung verlangen. Diese findet in der alpha-

betischen Reihenfolge der englischen Namen der Mitglieder statt; der Prä-

sident ermittelt durch das Los den Namen des Mitglieds, das als erstes 

abzustimmen hat. Bei namentlicher Abstimmung wird der Name jedes 

Mitglieds aufgerufen, und einer seiner Vertreter antwortet mit „Ja“, „Nein“ 

oder „Enthaltung“. Das Ergebnis der Abstimmung wird im Sitzungsproto-

koll in der alphabetischen Reihenfolge der englischen Namen der Mitglie-

der festgehalten. 

 b) Stimmt die Generalversammlung mit einer mechanischen Anla-

ge ab, so wird die Abstimmung durch Handzeichen oder durch Aufstehen 

oder Sitzenbleiben durch eine nicht aufgezeichnete Abstimmung und die 

namentliche Abstimmung durch eine aufgezeichnete Abstimmung ersetzt. 

Jeder Vertreter kann eine aufgezeichnete Abstimmung verlangen. Bei einer 

aufgezeichneten Abstimmung verzichtet die Generalversammlung auf den 

Aufruf der Namen der Mitglieder, sofern nicht ein Vertreter dies verlangt; 

das Ergebnis der Abstimmung wird jedoch im Sitzungsprotokoll in dersel-

ben Weise festgehalten wie das Ergebnis einer namentlichen Abstimmung. 

__________________ 

42 Siehe Einführung, Ziff. 24; siehe auch Anhang IV, Ziff. 84, und Anhang VII, Ziff. 2. 
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wenn er lediglich die Ergänzung, Streichung oder Änderung eines Teiles 

davon vorsieht. 

Abstimmung über Vorschläge 

Regel 91 [131] 

 Beziehen sich zwei oder mehr Vorschläge auf dieselbe Frage, so 

stimmt die Generalversammlung, sofern sie nichts anderes beschließt, in 

der Reihenfolge über die Vorschläge ab, in der sie eingebracht wurden. Die 

Generalversammlung kann nach jeder Abstimmung über einen Vorschlag 

beschließen, ob sie über den nächsten Vorschlag abstimmen will. 

Wahlen 

Regel 9284F84F

45 [103] 

 Alle Wahlen sind geheim. 

Regel 93 [132] 

 Ist nur eine Person oder nur ein Mitglied zu wählen und erhält kein 

Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so findet ein 

zweiter Wahlgang statt, bei dem nur die beiden Bewerber in die engere 

Wahl kommen, welche die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Ergibt 

der zweite Wahlgang Stimmengleichheit und ist eine einfache Mehrheit 

erforderlich, so entscheidet das Los durch die Hand des Präsidenten. Ist 

eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, so finden weitere Wahlgänge statt, 

bis ein Bewerber zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhält; nach dem 

dritten ergebnislosen Wahlgang dürfen Stimmen jedoch für jede Person 

oder jedes Mitglied abgegeben werden, soweit diese wählbar sind. Bleiben 

drei dieser unbeschränkten Wahlgänge ergebnislos, so kommen bei den 

nächsten drei Wahlgängen die beiden Bewerber, die im dritten unbe-

schränkten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhielten, in die engere 

Wahl; die drei darauf folgenden Wahlgänge sind unbeschränkt, und so fort, 

bis eine Person oder ein Mitglied gewählt ist. Die Regeln 143, 144, 146 

und 148 bleiben unberührt. 

Regel 94 

 Sind gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen zwei oder mehr 

Wahlämter zu besetzen, so gelten diejenigen Bewerber als gewählt, die im 

ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erhalten. Ist die Zahl der Be-

werber, welche die Mehrheit erhalten, niedriger als die Zahl der zu wäh-

lenden Personen oder Mitglieder, so finden zusätzliche Wahlgänge statt, 

__________________ 

45 Siehe Anhang V, Ziff. 16. Siehe auch Einführung, Ziff. 54. 





https://undocs.org/ot/A/RES/58/126
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offen steht, durch eine Person vertreten lassen. Ein Mitglied kann ferner 

Berater, Fachleute, Sachverständige oder Personen in ähnlicher Stellung in 

diese Ausschüsse entsenden. 

Regel 101 

 Nach Ernennung durch den Vorsitzenden einer Delegation können 

Berater, Fachleute, Sachverständige oder Personen in ähnlicher Stellung als 

Ausschussmitglieder tätig sein. Sofern sie jedoch nicht zu Stellvertretern 

der Vertreter ernannt worden sind, dürfen sie weder zu Vorsitzenden, 

Stellvertretenden Vorsitzenden oder Berichterstattern von Ausschüssen 

gewählt werden noch einen Sitz in der Generalversammlung erhalten. 

Unterausschüsse 

Regel 10288F88F

49 

 Jeder Ausschuss kann Unterausschüsse einsetzen; diese wählen ihre 

Amtsträger selbst. 

Wahl der Amtsträger 

Regel 10389F89F

50 [92] 

 Jeder Hauptausschuss wählt einen Vorsitzenden, drei Stellvertretende 

Vorsitzende und einen Berichterstatter. Die anderen Ausschüsse wählen 

einen Vorsitzenden, einen oder mehrere Stellvertretende Vorsitzende und 

einen Berichterstatter. Bei der Wahl dieser Amtsträger sind die ausgewo-

gene geografische Verteilung sowie die Erfahrung und persönliche Befähi-

gung der Bewerber zu berücksichtigen. Die Wahlen sind geheim, sofern 

der Ausschuss bei einer Wahl mit nur einem Bewerber nichts anderes be-

schließt. Bei der Aufstellung eines Bewerbers darf nur ein Redner spre-

chen; danach schreitet der Ausschuss sofort zur Wahl. 

__________________ 

49 Siehe Anhang I, Ziff. 14, Anhang II, Ziff. 29, Anhang III, Buchst. e, und Anhang IV, 

Ziff. 66. 
50 Siehe Einführung, Ziff. 30 und 45; siehe auch Anhang IV, 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/313
https://undocs.org/ot/A/RES/68/307
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Der Vorsitzende eines Hauptausschusses stimmt nicht mit ab 

Regel 104 [37] 

 Der Vorsitzende eines Hauptausschusses stimmt nicht mit ab; an 

seiner Stelle kann ein anderes Mitglied seiner Delegation abstimmen. 

Abwesenheit von Amtsträgern 

Regel 10590F90F

51 [32-34] 

 Kann der Vorsitzende während einer Sitzung oder eines Teils dersel-

ben nicht anwesend sein, so bestimmt er einen der Stellvertretenden Vor-

sitzenden zu seinem Stellvertreter. Ein als Vorsitzender amtierender Stell-

vertretender Vorsitzender hat dieselben Befugnisse und Pflichten wie der 

Vorsitzende. Ist ein Amtsträger des Ausschusses nicht in der Lage, seine 

Aufgaben wahrzunehmen, so wird für die restliche Amtszeit ein neuer 

Amtsträger gewählt. 

Aufgaben des Vorsitzenden5(e)10(r)-3( )-62(ein)-6(es )-61P TJ
ET5(ab)-7(en)-7( )-243(wah)3(r)-3(zu)-7(n)-5(e)10(h)-5(m)-4(en)-7(,)-2( )-243(s)3(o)6( )-243(wir) nisse und Pflichten wie  7 

-  
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Anträge zur Geschäftsordnung 

Regel 11395F95F

56 [71] 

 Während der Beratung einer Angelegenheit kann ein Vertreter einen 

Antrag zur Geschäftsordnung stellen; der Vorsitzende entscheidet über den 

Antrag sofort nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung. Gegen die Ent-

scheidung des Vorsitzenden kann jeder Vertreter Einspruch erheben. Der 

Einspruch wird sofort zur Abstimmung gestellt; falls nicht die Mehrheit der 

anwesenden und abstimmenden Mitglieder die Entscheidung des Vorsit-

zenden aufhebt, bleibt sie bestehen. Ein Vertreter, der das Wort zur Ge-

schäftsordnung ergreift, darf über den zur Verhandlung stehenden Gegen-

stand nicht zur Sache sprechen. 

Beschränkung der Redezeit 

Regel 11496F96F

57 [72] 

 Der Ausschuss kann die Redezeit und die Anzahl der Reden der ein-

zelnen Vertreter zu einer Frage beschränken. Vor der Beschlussfassung 

können zwei Vertreter für und zwei Vertreter gegen den Vorschlag einer 

solchen Beschränkung sprechen. Überschreitet bei beschränkter Redezeit 

ein Vertreter seine Redezeit, so ruft ihn der Vorsitzende unverzüglich zur 

Ordnung. 

Abschluss der Rednerliste, Recht auf Antwort 

Regel 11597F97F

58 [73] 

 Während der Aussprache kann der Vorsitzende die Rednerliste be-
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ABSTIMMUNG 

Stimmrecht 

Regel 124 [82] 

 Jedes Ausschussmitglied hat eine Stimme. 

Erforderliche Mehrheit 

Regel 125 [85] 

 Beschlüsse der Ausschüsse bedürfen der Mehrheit der anwesenden 

und abstimmenden Mitglieder. 

Bedeutung des Ausdrucks „anwesende und abstimmende Mitglieder“ 

Regel 126 [86] 

 Als „anwesende und abstimmende Mitglieder“ im Sinne dieser Ge-

schäftsordnung gelten Mitglieder, die eine Ja- oder Nein-Stimme abgeben. 

Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, gelten als nicht abstimmende 

Mitglieder. 

Abstimmungsverfahren 

Regel 127101F101F

62 [87] 

 a) Der Ausschuss stimmt in der Regel durch Handzeichen oder 

durch Aufstehen oder Sitzenbleiben ab; jeder Vertreter kann jedoch eine 

namentliche Abstimmung verlangen. Diese findet in der alphabetischen 

Reihenfolge der englischen Namen der Mitglieder statt; der Vorsitzende 

ermittelt durch das Los den Namen des Mitglieds, das als erstes abzustim-

men hat. Bei namentlicher Abstimmung wird der Name jedes Mitglieds 

aufgerufen, und dessen Vertreter antwortet mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthal-

tung“. Das Ergebnis der Abstimmung wird im Sitzungsprotokoll in der 

alphabetischen Reihenfolge der englischen Namen der Mitglieder festge-

halten. 

 b) Stimmt der Ausschuss mit einer mechanischen Anlage ab, so 

wird die Abstimmung durch Handzeichen oder durch Aufstehen oder Sit-

zenbleiben durch eine nicht aufgezeichnete Abstimmung und die namentli-

che Abstimmung durch eine aufgezeichnete Abstimmung ersetzt. Jeder 

Vertreter kann eine aufgezeichnete Abstimmung verlangen. Bei einer auf-

gezeichneten Abstimmung verzichtet der Ausschuss auf den Aufruf der 

Namen der Mitglieder, sofern nicht ein Vertreter dies verlangt; das Ergeb-

__________________ 

62 Siehe Einführung, Ziff. 24; siehe auch Anhang IV, Ziff. 84, und Anhang VII, Ziff. 2. 
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nis der Abstimmung wird jedoch im Sitzungsprotokoll in derselben Weise 

festgehalten wie das Ergebnis einer namentlichen Abstimmung. 

Verlauf der Abstimmung 

Regel 128102F102F

63 [88] 

 Nachdem der Vorsitzende die Abstimmung eröffnet hat, darf kein 
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nommen, so wird anschließend über den geänderten Vorschlag abge-

stimmt. Ein Antrag gilt als Änderungsantrag zu einem Vorschlag, wenn er 

lediglich die Ergänzung, Streichung oder Änderung eines Teiles davon 

vorsieht. 

Abstimmung über Vorschläge 

Regel 131 [91] 

 Beziehen sich zwei oder mehr Vorschläge auf dieselbe Frage, so 

stimmt der Ausschuss, sofern er nichts anderes beschließt, in der Reihen-

folge über die Vorschläge ab, in der sie eingebracht wurden. Der Aus-

schuss kann nach jeder Abstimmung über einen Vorschlag beschließen, ob 

er über den nächsten Vorschlag abstimmen will. 

Wahlen 

Regel 132 [93] 

 Ist nur eine Person oder nur ein Mitglied zu wählen und erhält kein 

Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so findet ein 

zweiter Wahlgang statt, bei dem nur die beiden Bewerber in die engere 

Wahl kommen, welche die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Ergibt 

der zweite Wahlgang Stimmengleichheit und ist eine einfache Mehrheit 

erforderlich, so entscheidet das Los durch die Hand des Vorsitzenden. 

Stimmengleichheit 

Regel 133 [95] 

 Ergibt sich Stimmengleichheit bei Abstimmungen, die nicht Wahl-

gänge sind, so gilt der Vorschlag als abgelehnt. 

XIV.  AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN DIE 

VEREINTEN NATIONEN 

Aufnahmegesuche 

Regel 134
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Ersatzwahlen 

Regel 140 

 Scheidet ein Ratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so findet 

auf der nächsten Tagung der Generalversammlung eine getrennte Ersatz-

wahl statt, um ein Mitglied für die restliche Amtszeit zu wählen. 

GENERALSEKRETÄR 

Ernennung des Generalsekretärs 

Regel 141 

 Nachdem der Sicherheitsrat seine Empfehlung bezüglich der Ernen-

nung des Generalsekretärs vorgelegt hat, berät die Generalversammlung 

über die Empfehlung und stimmt in nichtöffentlicher Sitzung durch gehei-

me Abstimmung darüber ab. 

SICHERHEITSRAT 

Jährliche Wahlen 

Regel 142105F105F

66 

 Die Generalversammlung wählt alljährlich während ihrer ordentli-

chen Tagung fünf nichtständige Mitglieder des Sicherheitsrats für eine 

zweijährige Amtszeit 106F106F

67. 

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 

Regel 143107F107F

68 

 Bei der Wahl der nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats sind 

nach Artikel 23 Absatz 1 der Charta in erster Linie der Beitrag von Mit-

gliedern der Vereinten Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit und zur Verwirklichung der sonstigen Ziele der 

__________________ 

66 Diese Regel beruht unmittelbar auf einer Bestimmung der Charta (Artikel 23 Absatz 2 

in der durch Resolution 1991 A (XVIII) der Generalversammlung vom 17. Dezember 

1963 geänderten Fassung). Siehe Einführung, 
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https://undocs.org/ot/A/RES/2847(XXVI)
https://undocs.org/ot/A/RES/2847(XXVI)
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macht eines Treuhandgebiets geworden, so hält die Generalversammlung 

die nach Artikel 86 gegebenenfalls erforderlichen Wahlen zum Treuhand-
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XVI.  VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSFRAGEN 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Vorschriften für die Finanzverwaltung 

Regel 152 

 Die Generalversammlung legt die Vorschriften für die Finanzverwal-

tung der Vereinten Nationen fest 113F113F

74. 

Finanzielle Auswirkungen der Resolutionen 

Regel 153114F114F

75 

 Resolutionen, die Ausgaben zur Folge haben, werden der Generalver-

sammlung von einem Ausschuss nur dann zur Genehmigung empfohlen, 

wenn ihnen ein vom Generalsekretär ausgearbeiteter Kostenvoranschlag 

beigefügt ist. Über Resolutionen, die nach Auffassung des Generalsekretärs 

Ausgaben zur Folge haben, stimmt die Generalversammlung erst ab, nach-

dem der Verwaltungs- und Haushaltsausschuss (Fünfter Ausschuss) Gele-

genheit hatte, die Auswirkung des Vorschlags auf die Haushaltsvoran-

schläge der Vereinten Nationen festzustellen. 

Regel 15475 

 

https://undocs.org/ot/A/RES/67/246
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4/Amend.1
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Zusammensetzung 

Regel 156116F116F

77 

 Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 

Haushaltsfragen, die sämtlich verschiedener Staatsangehörigkeit sein müs-

sen, werden auf breiter geografischer Grundlage und unter Berücksichti-

gung ihrer persönlichen Befähigung und Erfahrung ausgewählt; sie üben 

ihr Amt während dreier Jahre aus, die drei Kalenderjahren entsprechen. Die 

Mitglieder scheiden turnusmäßig aus; sie können wiederernannt werden. 

Die drei Finanzsachverständigen dürfen nicht gleichzeitig ausscheiden. Die 

Generalversammlung ernennt die Mitglieder des Beratenden Ausschusses 

während der dem Ablauf der Amtszeit der Mitglieder unmittelbar vorange-

henden ordentlichen Tagung oder, bei Freiwerden eines Sitzes, während 

der folgenden Tagung. 

Aufgaben 

Regel 157117F117F

78 

 Der Beratende Ausschuss für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ist 

für die sachkundige Prüfung des Programmhaushalts der Vereinten Natio-

nen verantwortlich und unterstützt den Verwaltungs- und Haushaltsaus-

schuss (Fünfter Ausschuss). Zu Beginn jeder ordentlichen Tagung, auf 

welcher der Programmhaushaltsplan für die folgenden zwei Jahre geprüft 

werden soll, legt er der Generalversammlung einen eingehenden Bericht 

über den Programmhaushaltsplan für diese zwei Jahre vor. Er legt ferner zu 

den in den einschlägigen Bestimmungen der Finanzordnung und der Fi-

nanzvorschriften der Vereinten Nationen 118F118F

79 festgelegten Zeitpunkten einen 

Bericht über den Rechnungsabschluss der Vereinten Nationen und aller 

Stellen der Vereinten Nationen vor, für deren Verwaltung der Generalse-

kretär verantwortlich ist. Er prüft im Namen der Generalversammlung die 

Verwaltungshaushalte der Sonderorganisationen sowie Vorschläge für 

Finanz- und Haushaltsabmachungen mit diesen Organisationen. Er nimmt 

alle sonstigen Aufgaben wahr, die ihm aufgrund der Finanzordnung der 

Vereinten Nationen übertragen werden. 

__________________ 

77 Siehe Einführung, Ziff. 19 und 36. Siehe auch Einführung, Ziff. 56, zur Sitzverteilung 

unter den Regionalgruppen. 
78 Siehe Einführung, Ziff. 36. 
79 Resolution 67/246 sowie ST/SGB/2013/4 und ST/SGB/2013/4/Amend.1. 

https://undocs.org/ot/A/RES/67/246
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ot/ST/SGB/2013/4/Amend.1
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könnten. Der Sonderausschuss empfiehlt, diese Methode bei künftigen Sitzungen 

versuchsweise einzuführen. 

Der Sonderausschuss ist der Auffassung, dass dieses Verfahren besonders für 

bestimmte Fragen geeignet wäre, die den Mitgliedern in ihren wesentlichen Aspek-

ten bereits vertraut sind, beispielsweise Fragen, die die Generalversammlung be-

reits auf vorhergehenden Tagungen behandelt hat und die weder die Anwesenheit 

von Vertretern von Nichtmitgliedstaaten noch die Anhörung von Zeugen erfordern. 

DIE ROLLE DES PRÄSIDENTEN DER GENERALVERSAMMLUNG, 

DER A
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ANHANG II127 F127F

a 

https://undocs.org/ot/A/RES/597(VI)
https://undocs.org/ot/A/RES/684(VII)
https://undocs.org/ot/A/2174


https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
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derausschuss hielt es jedoch für wünschenswert, diesen Punkt in seinem Bericht 

erneut zu bekräftigen. Unter dieser Voraussetzung zog das Vereinigte Königreich 

den von ihm formulierten Vorschlagsentwurf zurück 131F131F

e. 

Formulierung von Resolutionen der Generalversammlung 

35. Zusätzlich zu den schon genannten Vorschlägen 132F132F

f brachte das Vereinigte 

Königreich einen Entwurf (A/AC.60/L.22) ein, dem zufolge die Berichterstatter der 

Ausschüsse in regelmäßigen Abständen mit den zuständigen Bediensteten des 

Sekretariats zusammentreffen sollten, um so weit wie möglich gemeinsame Metho-

den für die Formulierung von Resolutionen zu erarbeiten und dafür zu sorgen, dass 

Stil, Form und Fachausdrücke der Resolutionen den zu stellenden Anforderungen 

entsprechen. 

36. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Organisation regelmäßiger Zusam-

menkünfte der Berichterstatter auf praktische Schwierigkeiten stoßen könne. Der 

Sonderausschuss beschloss, keine formelle Empfehlung zu dieser Frage auszuspre-

chen; nach Ansicht des Ausschusses wäre es jedoch wünschenswert, wenn von Zeit 

zu Zeit zu dem im Vorschlag des Vereinigten Königreichs dargelegten Zweck  

informelle Konsultationen zwischen den verschiedenen Berichterstattern und Be-

diensteten des Sekretariats stattfinden könnten.  

__________________ 

e Dieser Vorschlag (A/AC.6044.04

https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.22
https://undocs.org/ot/A/AC.604/L.18
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.20
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.21
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Beri

https://undocs.org/ot/A/RES/363(VI)
https://undocs.org/ot/A/AC.60/L.23
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
https://undocs.org/ot/A/RES/362(IV)
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ANHANG III 

Resolution 1898 (XVIII), verabschiedet auf Empfehlung des Ad-hoc-Ausschus-

ses für die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalversammlung 133F133F

a 

 Die Generalversammlung, 

unter dankbarem Hinweis auf die Initiative, die der Präsident der sechzehnten 

Tagung der Generalversammlung mit seinem Memorandum vom 26. April 1962 

über die Arbeitsmethoden der Versammlung 134F134F

b ergriffen hat, 

unter Hinweis auf ihren Beschluss vom 30. Oktober 1962 zur Einsetzung des 

Ad-hoc-Ausschusses für die Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalver-

sammlung sowie auf ihre Resolution 1845 (XVII) vom 19. Dezember 1962 zur 

Beibehaltung dieses Ausschusses, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Ad-hoc-Ausschuss gemäß der oben 

genannten Resolution vorgelegt hat 135F135F

c, 

in dem Bewusstsein, dass die Arbeitsmethoden der Generalversammlung den 

veränderten Umständen angepasst werden müssen, die sich insbesondere aus der in 

letzter Zeit erfolgten Zunahme der Zahl der Mitgliedstaaten ergeben haben, 

jedoch in dem Bestreben, jegliche Einengung des Handlungsspielraums zu 

vermeiden, der der Generalversammlung durch die Charta der Vereinten Nationen 

und die Geschäftsordnung der Versammlung gegeben ist, 

in der Überzeugung, dass es sowohl im Interesse der Organisation wie der 

Mitgliedstaaten selbst liegt, die Arbeit der Generalversammlung möglichst effizient 

und reibungslos durchzuführen und dass – von ganz außergewöhnlichen Fällen 

abgesehen – die ordentlichen Tagungen höchstens dreizehn Wochen dauern sollten, 

nimmt 

-

hoc

-

Auselbst (ss)5(e)4(s )-20er Generalver-

https://undocs.org/ot/A/RES/1898(XVIII)
https://undocs.org/ot/A/RES/1845(XVII)
https://undocs.org/ot/A/5123
https://undocs.org/ot/A/5423
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c) dass der Erste Ausschuss so bald wie möglich zusammentreten sollte, 

um seine Arbeit zu organisieren, die Reihenfolge der Behandlung der ihm zuge-

wiesenen Punkte festzulegen und die systematische Behandlung seiner Tagesord-

nung aufzunehmen, wobei zu Beginn der Tagung derartige Sitzungen gegebenen-

falls bei Unterbrechungen der Generaldebatte stattfinden können, später jedoch, 

wenn unter Umständen nur ein Teil des Tages auf die Plenarsitzungen verwandt 
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seiner Arbeit die Einsetzung von Unterausschüssen oder Arbeitsgruppen in Erwä-

gung ziehen sollte, die in ihrer Mitgliederzahl begrenzt, für die Gesamtheit der 

Mitglieder des Hauptausschusses jedoch repräsentativ sind; 

f) dass der Präsidialausschuss die ihm mit den Regeln 40, 41 und 42 der 

Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben so erfüllen und insbesondere bei seinen 

Empfehlungen zur Förderung des Fortschritts der Arbeit der Versammlung und 

ihrer Ausschüsse so vorgehen sollte, dass der Abschluss der Tagung zum festge-

setzten Termin erleichtert wird, wozu der Präsidialausschuss mindestens einmal alle 

drei Wochen zusammentreten sollte; 

g) dass die Vorsitzenden die ihnen mit der Geschäftsordnung an die Hand 

gegebenen Mittel so nutzen und die ihnen gemäß den Regeln 35 und 108 137F137F

e gegebe-

nen Vorrechte so ausüben sollten, dass die Arbeit der Generalversammlung be-

schleunigt wird, wozu sie unter anderem 

i) die Sitzungen zur festgesetzten Zeit eröffnen sollten; 

ii) die Delegierten dazu anhalten sollten, in der Reihenfolge zu sprechen, 

in der sie auf der Rednerliste stehen, mit der Maßgabe, dass hieran gehinderte 

 
Regeln hierüber festzulegen. Wenn die Aussprache im Plenum des Ausschusses 

gezeigt hat, dass bei der zur Behandlung anstehenden Frage bei grundsätzlicher 

Übereinstimmung noch Einzelheiten strittig sind, wäre es zweifellos wünschens-

wert, einen kleinen Redaktionsausschuss einzusetzen, der eine Resolution zur Vor-

lage im Hauptausschuss ausarbeitet. Technische Fragen, über die keine wesentli-

chen Meinungsverschiedenheiten bestehen, sollten so schnell wie möglich an Un-

https://undocs.org/ot/A/388
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zu empfehlen und unter Berücksichtigung der Regeln 99 und 101 140F140F

c der Geschäfts-

https://undocs.org/ot/A/RES/1898(XVIII)
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b) den Mitgliedstaaten bis spätestens 15. Juni eine annotierte Liste der Ta-

gesordnungspunkte zu übermitteln, die kurz die Vorgeschichte jedes 

Punktes, die verfügbare Dokumentation, die zur Beratung anstehenden 

Sachfragen und frühere Beschlüsse von Organen der Vereinten Natio-

nen aufführt; 

c) den Mitgliedstaaten vor Beginn der Tagung ein Addendum zu der an-

notierten Liste der Tagesordnungspunkte zu übermitteln [Ziff. 64]. 

18. Darüber hinaus empfiehlt der Sonderausschuss den Mitgliedstaaten, die die 

Aufnahme eines Punktes beantragen, wenn ihnen dies angebracht erscheint, Vor-

schläge hinsichtlich der Überweisung an einen Hauptausschuss bzw. an das Plenum 

zu machen [Ziff. 65]. 

B.  VERRINGERUNG DER ZAHL DER TAGESORDNUNGSPUNKTE 

1.  Nichtaufnahme bestimmter Punkte 

19. Der Sonderausschuss ist der Ansicht, dass die Generalversammlung die rela-

tive Bedeutung der Tagesordnungspunkte im Lichte der Ziele und Grundsätze der 

Charta der Vereinten Nationen berücksichtigen sollte, und empfiehlt daher der 

Versammlung, dass sich die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Regeln 22 

und 40 der Geschäftsordnung eingehend mit dem Inhalt der Tagesordnung der 

Versammlung und vor allem mit der Entscheidung darüber befassen sollten, wie 

eine Frage angemessen geregelt werden kann bzw. ob Punkte eliminiert werden 

können, die ihre Dringlichkeit oder Relevanz verloren haben, für die Behandlung 

noch nicht reif sind oder genauso gut von Nebenorganen der Generalversammlung 

behandelt oder sogar erledigt werden können [Ziff. 70]. 

2.  Aufteilung der Behandlung eines Punktes auf zwei oder mehr Jahre 

und Zusammenfassung verwandter Fragen 

20. Der Sonderausschuss ist der Ansicht, dass eine der Möglichkeiten für die 

Rationalisierung der Verfahren der Generalversammlung in der Aufteilung der 

Behandlung eines Punktes auf zwei oder mehr Jahre besteht [Ziff. 74]. 

21. Darüber hinaus empfiehlt der Sonderausschuss der Generalversammlung, 

verwandte Fragen, so weit dies möglich und angebracht ist, unter ein und demsel-

ben Titel zusammenzufassen [Ziff. 75]. 

3.  Überweisung an andere Organe 

22. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, unter Berücksich-

tigung der Art der anstehenden Frage einzelne Punkte gegebenenfalls an andere 

Organe der Vereinten Nationen bzw. an Sonderorganisationen zu überweisen 

[Ziff. 79]. 

23. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung ferner, die Debat-

ten, die in anderen Organen stattgefunden haben, gebührend zu berücksichtigen 

[Ziff. 80]. 
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4.  Nichtzulässigkeit bestimmter Zusatzgegenstände 

24. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, Zusatzgegenstän-

de, deren Aufnahme in die Tagesordnung weniger als dreißig Tage vor der Eröff-

nung einer 
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nahelegen, ihre Arbeit so zu organisieren, dass sie ihre Tagesordnung so rationell 

wie irgend möglich behandeln können [Ziff. 99]. 

1.  Erster Ausschuss 

32. Im Hinblick darauf, dass der Erste Ausschuss im Wesentlichen politische 

Aufgaben hat, empfiehlt der Sonderausschuss diesem Ausschuss, sich hauptsäch-

lich mit Problemen des Friedens, der Sicherheit und der Abrüstung zu befassen 

[Ziff. 103]. 

33. Da der Sonderausschuss keine Einzelempfehlungen über die Zuweisung der 

Tagesordnungspunkte abgeben möchte, war er der Auffassung, dass er keinen 

Beschluss zu dem Vorschlag fassen sollte, die Berichte der Internationalen Atom-

energie-Organisation und des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Natio-

nen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung dem Ersten Aus-

schuss vorzulegen [Ziff. 104]. 

2.  Politischer Sonderausschuss 

34. In Bekräftigung der wichtigen Rolle, die der Politische Sonderausschuss zu 

spielen hat, und in Anbetracht dessen, dass die Tagesordnung dieses Ausschusses 

relativ wenige Punkte aufweist, empfiehlt der Sonderausschuss der Generalver-

sammlung, eventuell einen oder zwei normalerweise von anderen Ausschüssen 

behandelte Punkte an den Politischen Sonderausschuss zu überweisen, damit eine 

bessere Arbeitsteilung zwischen den Hauptausschüssen zustande kommt [Ziff. 108]. 

35. Die Vorschläge zur Umbenennung des Politischen Sonderausschusses machte 

sich der Sonderausschuss nicht zu eigen [Ziff. 109]. 

3.  Zweiter Ausschuss 

36. Der Sonderausschuss war nicht der Auffassung, dass er zu den Vorschlägen, 

alle sozialen Aspekte der Entwicklung durch den Zweiten Ausschuss behandeln zu 

lassen, irgendwelche Beschlüsse fassen sollte. Infolgedessen machte er sich auch 

den Vorschlag, den Namen dieses Ausschusses zu ändern, nicht zu eigen 

[Ziff. 113]. 

4.  Dritter Ausschuss 

37. Der Sonderausschuss war nicht der Ansicht, dass er zu dem Vorschlag, einige 

der Tagesordnungspunkte des Dritten Ausschusses an andere Hauptausschüsse zu 

überweisen, einen Beschluss fassen sollte [Ziff. 117]. 

5.  Zuständigkeitskonflikte zwischen Ausschüssen 

38. Der Sonderausschuss ist der Meinung, dass Zuständigkeitskonflikte zwischen 

den Hauptausschüssen nach Möglichkeit vermieden werden sollten. Ohne der in 

jedem einzelnen Fall zu treffenden Entscheidung vorgreifen zu wollen, möchte der 

Sonderausschuss auf die Existenz dieses Problems hinweisen und dem Präsidial-

ausschuss und der Generalversammlung nahelegen, zu prüfen, wie es am besten 

gelöst werden kann [Ziff. 
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B.  ROLLE DER VORSITZENDEN 

39. Der Sonderausschuss 

https://undocs.org/ot/A/RES/2292(XXII)
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b) Organisation der Sitzungen 

i) Dauer der Generaldebatte 

45. Der Sonderausschuss ist der Meinung, dass es organisatorisch sinnvoller 

wäre, die Generaldebatte intensiv und ohne Unterbrechungen zu führen. Wenn die 

verfügbare Zeit maximal genutzt wird, sollte sie in der Regel höchstens zweieinhalb 

Wochen dauern [Ziff. 142]. 

ii) Abschluss der Rednerliste 

46. Da seiner Ansicht nach die Generaldebatte organisatorisch gewinnen würde, 

wenn sich die Delegationen schneller entscheiden müssten, wann sie das Wort 

ergreifen, empfiehlt der Sonderausschuss der Generalversammlung, die Rednerliste 

für die Generaldebatte am Ende des dritten Tages nach Beginn der Debatte abzu-

schließen [Ziff. 144]. 

c) Länge der Erklärungen 

47. Der Sonderausschuss stellt fest, dass auf der Tagung zur Feier des fünfund-

zwanzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen während einer relativ kurzen 

Zeit zahlreiche Redner vor der Versammlung sprechen konnten, ohne dass die 

Dauer der Erklärungen begrenzt wurde, und ist der Ansicht, dass
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– lieber von ihrem Platz oder von der Rednertribüne aus sprechen wollen 

[Ziff. 157]. 

4.  Vorlage der Berichte der Hauptausschüsse 

52. Der Sonderausschuss möchte an die Empfehlung des Verfahrens- und Orga-

nisationsausschusses der Generalversammlung aus dem Jahr 1947 erinnern, der 

zufolge die Berichterstatter ihre Berichte i

https://undocs.org/ot/A/388
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59. Ferner empfiehlt der Sonderausschuss, dass sich der Erste Ausschuss bereit-

halten sollte zusammenzutreten, sobald keine Plenarsitzung der Versammlung 

stattfindet [Ziff. 171]. 

3.  Fortschritt der Arbeit 

60. Der Sonderausschuss empfiehlt den Hauptausschüssen, sich von Zeit zu Zeit 

einen Überblick über den Fortschritt ihrer Arbeit zu verschaffen [Ziff. 176]. 

4.  Generaldebatte in den Ausschüssen 

61. Der Sonderausschuss erkennt zwar an, dass die Generaldebatte zweifellos 

nützlich und wichtig ist, meint jedoch, dass die Vorsitzenden die Hauptausschüsse 

auffordern sollten, 

 a) sich vor Augen zu halten, dass sich eine Verkürzung der Generaldebatte 

empfiehlt, wann immer dies ohne nachteiligen Einfluss auf die Arbeit der Aus-

schüsse möglich ist; 

 b) im Rahmen des Möglichen häufiger die Praxis zu verfolgen, verwandte 

und logisch miteinander zusammenhängende Tagesordnungspunkte in einer einzi-

gen Debatte zu behandeln [Ziff. 180]. 

62. Der Sonderausschuss räumt ein, dass über Fragen, die schon von einem Or-

gan der Vereinten Nationen erörtert und in einem Bericht des entsprechenden Or-

gans behandelt wurden, weiterhin eine Generaldebatte stattfinden sollte. Der Aus-

schuss macht die Vorsitzenden der Hauptausschüsse jedoch darauf aufmerksam, 

dass sie stets ihre Ausschüsse konsultieren können, wenn eine Generaldebatte über 

einen bestimmten Punkt nicht notwendig erscheint. Die Vorsitzenden können sich 

dieser Möglichkeit insbesondere bedienen, um festzustellen, ob die Ausschüsse 
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6.  Einsetzung von Unterausschüssen oder Arbeitsgruppen 

66. Der Sonderausschuss möchte die Generalversammlung daran erinnern, dass 

es zweckmäßig ist, wenn die Hauptausschüsse Unterausschüsse oder Arbeitsgrup-

pen heranziehen [Ziff. 188]. 

C.  SOWOHL FÜR DAS PLENUM DER GENERALVERSAMMLUNG WIE AUCH FÜR DIE 

HAUPTAUSSCHÜSSE GELTENDE MASSNAHMEN 

1.  Sitzungsbeginn zur festgesetzten Zeit 

67. Die Mitglieder des Sonderausschusses waren sich darin einig, dass die Gene-

ralversammlung sehr viel effizienter arbeiten würde, wenn sich die Vorsitzenden 

ganz besonders um einen pünktlichen Sitzungsbeginn bemühen würden [Ziff. 190]. 

68. Den Vorschlag, die Sitzungen um 9.30 Uhr bzw. um 14.30 Uhr beginnen zu 

lassen, machte sich der Sonderausschuss aufgrund der damit verbundenen prakti-

schen Schwierigkeiten nicht zu eigen [Ziff. 192]. 

2.  Rednerliste 

69. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, dass der Präsident 

der Versammlung bzw. die Vorsitzenden der Hauptausschüsse bald nach Beginn 

der Ansprache zu einem Gegenstand bekanntgeben, wann die Rednerliste abge-

schlossen wird. Sie sollten sich darum bemühen, die Rednerliste spätestens nach 

Abhaltung eines Drittels der für diesen Punkt vorgesehenen Sitzungen abzuschlie-

ßen [Ziff. 202]. 
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darlegen können, ist jedoch der Auffassung, dass in dieser Frage keine starren 

Regeln angewendet werden können [Ziff. 211]. 

4.  Erklärungen zur Stimmabgabe 

74. Der Sonderausschuss ist der Meinung, dass die Delegationen ihre Erklärun-

gen zur Stimmabgabe auf eine möglichst kurze Erläuterung ihrer eigenen Stimmab-

gabe beschränken und diese nicht als Gelegenheit zur Neueröffnung der Debatte 

benutzen sollten [Ziff. 216]. 

75. Der Sonderausschuss ist ferner der Meinung, dass die Vorsitzenden darin 

bestärkt werden sollten, ihre Befugnisse gemäß den Regeln 90 und 129 150F150F

m der Ge-

schäftsordnung auszuüben, wann immer ihnen dies angebracht erscheint [Ziff. 217]. 

76. Schließlich empfiehlt der Sonderausschuss der Generalversammlung, dass 
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in der der Vorsitzende diese Regel anwendet. Im Rahmen der Geschäftsord-

nung haben die Vertreter dadurch die Möglichkeit, den Vorsitzenden auf Ver-

letzungen bzw. fehlerhafte Anwendungen der Geschäftsordnung durch andere 

Vertreter oder durch den Vorsitzenden selbst aufmerksam zu machen. Ein 

Antrag zur Geschäftsordnung hat Vorrang vor allen anderen Angelegenhei-

te
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d) Laut Regel 73 [114]n darf ein Vertreter, der das Wort zur Ge-

schäftsordnung ergreift, über den zur Verhandlung stehenden Gegenstand 

nicht zur Sache sprechen. Durch den rein prozeduralen Charakter von Anträ-

gen zur Geschäftsordnung ist Kürze geboten. Der Vorsitzende hat darauf zu 

achten, dass Ausführungen zur Geschäftsordnung im Einklang mit dieser Be-

schreibung stehen.“ 

7.  Glückwünsche 

80. Nach Ansicht des Sonderausschusses wäre es besser, die derzeitige Praxis des 

Plenums der Versammlung beizubehalten, der zufolge Glückwünsche an den Präsi-

denten auf kurze Bemerkungen im Rahmen der Ansprachen während der General-

debatte beschränkt bleiben [Ziff. 235]. 

81. Hinsichtlich der Nebenorgane der Generalversammlung empfiehlt der Son-

derausschuss, dass im Falle eines neu eingesetzten Organs oder beim turnusmäßi-

gen Wechsel der Vorstandsmitglieder eines bestehenden Organs Glückwünsche für 

den Vorsitzenden nur vom vorläufigen Vorsitzenden und Glückwünsche für andere 

Mitglieder des Vorstands nur vom Vorsitzenden ausgesprochen werden [Ziff. 237]154F154F

q. 

8.  Beileidsbezeigungen 

82. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, dass beim Tode 

einer prominenten Persönlichkeit oder im Falle einer Katastrophe ausschließlich der 

Präsident der Generalversammlung, der Vorsitzende eines Hauptausschusses oder 

der Vorsitzende eines Nebenorgans der betroffenen Delegation im Namen aller 

Mitglieder seine Anteilnahme ausspricht. Wenn die Umstände dies rechtfertigen, 

kann der Präsident der Generalversammlung zu diesem Zweck eine besondere 

Plenarsitzung einberufen [Ziff. 242]. 

83. Der Sonderausschuss nimmt ferner zur Kenntnis, dass der Präsident der Ge-

neralversammlung üblicherweise im Namen aller Mitglieder ein Telegramm an das 

betroffene Land sendet [Ziff. 243]. 

9.  Namentliche Abstimmung 

84. Obwohl es der Sonderausschuss nicht für nötig hält, die Bestimmungen der 

Geschäftsordnung über die namentliche Abstimmung zu ändern, sollten sich die 

Delegationen seiner Ansicht nach bemühen, eine derartige Abstimmung nur dann 

zu beantragen, wenn dafür sehr gewichtige Gründe vorliegen [Ziff. 247]. 

10.  Elektronische Hilfsmittel 

85. Der Sonderausschuss hielt es nicht für seine Aufgabe, sich dazu zu äußern, ob 

alle Ausschüsse elektronische Abstimmungsgeräte verwenden sollten, da die Frage 

des Einbaus mechanischer Abstimmungsgeräte auf der vorläufigen Tagesordnung 

der sechsundzwanzigsten Tagung der Generalversammlung stand [Ziff. 249]. 

__________________ 

q Zum Thema Glückwünsche in den Hauptausschüssen siehe die auf Empfehlung des 

Sonderausschusses angenommene Regel 110. 
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86. Den Vorschlag, im Sitzungssaal der Generalversammlung und in den Sit-

zungsräumen der Hauptausschüsse einen mechanischen oder elektronischen Zeit-

messer zu installieren, machte sich der Sonderausschuss nicht zu eigen [Ziff. 250]. 

VII.  RESOLUTIONEN 

A.  EINBRI
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93. Der Sonderausschuss möchte jedoch darauf verweisen, dass die Einbringer 

eines Vorschlags üblicherweise darüber entscheiden, ob andere Delegationen Mit-

einbringer werden können [Ziff. 261]. 

5.  Frist zwischen der Einbringung und der Behandlung von Resolutionsentwürfen 

94. Der Sonderausschuss ist sich zwar darüber im Klaren, wie schwierig es für 

manche Delegationen ist, ihre Regierungen innerhalb der in den Regeln 80 und 

121155F155F

r der Geschäftsordnung festgelegten Fristen zu konsultieren, hält es jedoch nicht 

für ratsam, eine Änderung dieser Regeln vorzuschlagen [Ziff. 265]. 

B.  INHALT DER RESOLUTIONEN 

95. Der Sonderausschuss ist der Meinung, dass Resolutionen so klar und präg-

nant wie möglich formuliert werden müssen, wenn sie wirksam sein sollen. Er 

erkennt jedoch an, dass nur die betroffenen Delegationen selbst über den Inhalt der 

von ihnen eingebrachten Vorschläge entscheiden können [Ziff. 267]. 

96. Der Sonderausschuss möchte ferner betonen, dass der Text eines Resolutions-

entwurfs die Zuständigkeit des Ausschusses, in dem er eingebracht wird, nicht 

überschreiten sollte. Wird jedoch behauptet, dass ein Resolutionsentwurf die Zu-

ständigkeit eines Ausschusses überschreitet, ist es nach Ansicht des Sonderaus-

schusses Sache des betreffenden Ausschusses, die Frage zu entscheiden [Ziff. 268]. 

C.  FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

1.  Finanzielle Kontrollen 

97. Die Bestimmungen der Regeln 154 und 155 156F156F

s der Geschäftsordnung sind nach 

Ansicht des Sonderausschusses ausreichend und sollten strikt angewendet werden 

[Ziff. 272]. 

98. Der Sonderausschuss ist ferner der Meinung, dass die finanziellen Auswir-

kungen von Resolutionsentwürfen im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Priori-

täten gesehen werden sollten und dass die Hauptorgane die von ihren Nebenorga-

nen verabschiedeten Resolutionsentwürfe sorgfältig prüfen sollten, wenn diese 

Entwürfe die Bewilligung von Mitteln verlangen [Ziff. 273]. 

2.  Tätigkeit des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 

99. Der Sonderausschuss erkennt an, dass der Beratende Ausschuss für Verwal-

tungs- und Haushaltsfragen häufiger zusammentreten sollte, hält sich jedoch nicht 

für befugt, detaillierte Empfehlungen zu dieser Frage abzugeben [Ziff. 275]. 

3.  Resolutionen zur Einsetzung neuer Organe 

100. Der Sonderausschuss räumt zwar ein, dass neue Organe nur nach reiflicher 

Überlegung geschaffen werden sollten, hält es jedoch nicht für ratsam, die Ge-

schäftsordnung zu ändern und starre Regeln dafür festzulegen [Ziff. 277]. 

__________________ 

r Regeln 78 und 120 der geltenden Geschäftsordnung. 
s Regeln 153 und 154 der geltenden Geschäftsordnung. 
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D.  ABSTIMMUNGSVERFAHREN 

1.  Erforderliche Mehrheit 

101. Der Sonderausschuss ist der Ansicht, dass die Regeln 88 und 127 157F157F

t der Ge-

schäftsordnung nicht geändert werden sollten [Ziff. 282]. 

102. Der Sonderausschuss ist ferner der Ansicht, dass der in Ziffer 279 des Be-

richts erwähnte Vorschlag unannehmbar ist und außerdem sein Mandat überschrei-

tet [Ziff. 283]. 

2.  Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren 

103. Unter Hinweis auf seine schon an anderer Stelle vorgebrachten Empfehlun-

gen zur Aussprache über bereits in Ausschüssen behandelte Gegenstände (siehe 

Ziff. 50) und zur namentlichen Abstimmung (siehe Ziff. 84) hält es der Sonderaus-

schuss nicht für ratsam, die einschlägigen Bestimmungen der Geschäftsordnung in 

irgendeiner Weise zu ändern [Ziff. 287]. 

3.  Konsensverfahren 

104. Der Sonderausschuss hält die Verabschiedung von Beschlüssen und Resolutio

https://undocs.org/ot/A/INF/136
https://undocs.org/ot/A/RES/2292(XXII)
https://undocs.org/ot/A/RES/2538(XXIV)
https://undocs.org/ot/A/RES/1272(XIII)
https://undocs.org/ot/A/RES/2836(XXVI)
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B.  AUSARBEITUNG UND VERTEILUNG DER DOKUMENTE 

107. Der Sonderausschuss richtet an die Generalversammlung die folgenden Emp-

fehlungen: 

 a) Es sollte genauestens darauf geachtet werden, dass die Dokumente 

https://undocs.org/ot/E/4802


 
79 

IX.  NEBENORGANE DER GENERALVERSAMMLUNG 

A.  VERMINDERUNG DER ZAHL DER ORGANE 

109. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung, entweder in regel-

mäßigen Abständen oder bei der Behandlung der jeweiligen Berichte zu überprü-

fen, wie nützlich ihre einzelnen Nebenorgane sind [Ziff. 313]. 

110. Der Sonderausschuss empfiehlt der Generalversammlung ferner, zu prüfen, 

ob der Zusammenschluss einiger dieser Orp



https://undocs.org/ot/A/RES/1898(XVIII)
https://undocs.org/ot/A/5423
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Sonderausschuss aufgrund der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen 

nicht zu eigen [Ziff. 345 und 346]. 

5.  Hilfestellung in Verfahrensfragen 

124. Der Sonderausschuss nahm zur Kenntnis, dass es sich als unmöglich erwiesen 

hatte, jedem Hauptausschuss ständig ein Mitglied des Bereichs Rechtsangelegen-

heiten beizugeben, dass jedoch auf entsprechendes Ersuchen stets eine mündliche 

oder schriftliche Rechtsberatung erfolgt war [Ziff. 348]. 

125. Der Sonderausschuss war nicht der Auffassung, dass er irgendwelche Emp-

fehlungen zu dem Vorschlag abgeben sollte, dass dem Präsidenten der Generalver-

sammlung und den Vorsitzenden der Hauptausschüsse mehrere Assistenten sowohl 

aus dem Sekretariat als auch möglichst aus den Delegationen selbst zur Verfügung 

stehen sollten, die damit beauftragt würden, in engem Kontakt mit den unmittelbar 

betroffenen Delegationen bestimmte Tagesordnungspunkte weiterzuverfolgen, 

damit die Generalversammlung schneller vorankäme [Ziff. 347 und 348]. 

E.  STUDIEN ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 

126. Der Sonderausschuss war nicht der Auffassung, dass er den Vorschlag auf-

greifen sollte, die Geschäftsordnung der Generalversammlung um ähnliche Be-

stimmungen zu erweitern, wie sie sich in der Geschäftsordnung des Wirtschafts- 

und Sozialrats finden [Ziff. 352]. 

127. Der Sonderausschuss nahm Kenntnis von dem Vorschlag, eine vergleichende 

Studie der Geschäftsordnung der Generalversammlung und der Geschäftsordnun-

gen der Leitungsgremien der Sonderorganisationen anfertigen zu lassen, und 

schlägt vor, dass das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 

ein solches Projekt in Erwägung ziehen sollte [Ziff. 353]. 

128. Schließlich empfiehlt der Sonderausschuss der Generalversammlung, das 

Sekretariat mit einer vergleichenden Studie der einzelnen Amtssprachenfassungen 

der Geschäftsordnung der Generalversammlung zu beauftragen, damit deren Über-

einstimmung gewährleistet ist [Ziff. 354]. 

F.  BESONDERE EINFÜHRUNGSPROGRAMME 

129. Angesichts der Probleme, die die Delegationen insbesondere bei der Einwei-

sung neu eingetroffener Vertreter zu lösen haben, regt der Sonderausschuss an, dass 

sich das Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen um einen 

Beitrag zur Lösung dieses Problems bemühen sollte [Ziff. 356]. 

G.  R
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ANHANG V 

Beschluss 34/401 über die Rationalisierung der Verfahren und 

der Organisation der Generalversammlung 164F164F

a 

I.  ORGANISATION DER TAGUNG 

A.  PRÄSIDIALAUSSCHUSS 

1. Der Präsidialausschuss sollte zu Beginn jeder Tagung überlegen, wie die 

Arbeit der Tagung am besten rationalisiert werden kann.  

2. Der Präsidialausschuss sollte auch während der Tagung regelmäßig zur 

Überprüfung des Fortgangs der Arbeiten zusammentreten und der Generalver-

sammlung Empfehlungen zum allgemeinen Tagungsprogramm und Verbesserungs-

vorschläge für ihre Arbeit vorlegen. 

B.  SITZUNGSPLAN 

3. Sowohl Plenar- als auch Ausschusssitzungen sollten um 10.30 Uhr und 

15 Uhr beginnen; zur Beschleunigung der Arbeit der Generalversammlung sollten 

alle Sitzungen pünktlich zur festgesetzten Zeit beginnen. 

C.  ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE 

4. Sachfragen sollten normalerweise zuerst in einem Hauptausschuss erörtert 

werden und Punkte, die früher Plenarsitzungen zugewiesen wurden, sollten daher 

nunmehr an einen Hauptausschuss überwiesen werden, falls es keine zwingenden 

Gründe dafür gibt, das Plenum weiterhin damit zu befassen. 

D.  GENERALDEBATTE 

5. Aus Rücksicht auf andere Redner und zur Wahrung der Würde der General-
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zung, es sei denn, ihr Stimmverhalten in der Plenarsitzung deckt sich nicht mit dem 

im Ausschuss. 

F.  ANTWORTRECHT 

8. Sind am selben Tag zwei Sitzungen angesetzt, die sich mit derselben Frage 

befassen, so sollten die Delegationen von ihrem Antwortrecht erst am Ende des 

Tages Gebrauch machen. 

9. Die Zahl der Wortmeldungen, auf die eine Delegation in Ausübung ihres 

Antwortrechts auf einer Sitzung Anspruch hat, sollte auf zwei je Tagesordnungs-

punkt beschränkt sein. 

10. Die erste Äußerung, die eine Delegation auf einer Sitzung in Ausübung ihres 

Antwortrechts zu einem Punkt macht, sollte auf zehn Minuten, die zweite Äuße-

rung auf fünf Minuten begrenzt sein. 

G.  NICHTBENUTZUNG DER REDNERTRIBÜNE 

11. Die Delegationen sollten Erklärungen ihres Abstimmungsverhaltens, Äuße-

rungen in Ausübung ihres Antwortrechts und prozedurale Einwände von ihren 

Sitzen aus abgeben. 

H.  HAUSHALTS- UND FINANZFRAGEN 

12. Es ist unbedingt notwendig, dass die Hauptausschüsse dem Sekretariat für die 

Ausarbeitung der Ausgabenvorschläge sowie dem Beratenden Ausschuss für Ver-

waltungs- und Haushaltsfragen und dem Fünften Ausschuss für die Behandlung 

dieser Vorschläge genügend Zeit einräumen und dass sie diesen Umstand bei der 

Verabschiedung ihres Arbeitsprogramms berücksichtigen. 

13. Darüber hinaus 

 a) sollte für die Vorlage aller Resolutionsentwürfe mit finanziellen Aus-

wirkungen an den Fünften Ausschuss ein bindender Termin – spätestens der 

1. Dezember – festgelegt werden; 

 b) sollte der Fünfte Ausschuss in der Regel die Möglichkeit in Erwägung 

ziehen, Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-

haltsfragen hinsichtlich finanzieller Auswirkungen von Resolutionsentwürfen bis 

zu einem Höchstbetrag von 25.000 US-Dollar je Punkt ohne Debatte anzunehmen; 

 c) sollten für die Vorlage derjenigen Berichte der Nebenorgane, die vom 

Fünften Ausschuss behandelt werden müssen, möglichst frühe Termine gesetzt 

werden; 

 d) sollten zwischen der Vorlage eines mit Ausgaben verbundenen Vor-

schlags und der Abstimmung darüber mindestens 48 Stunden liegen, damit der 

Generalsekretär die entsprechende Erklärung über administrative und finanzielle 

Auswirkungen ausarbeiten und vorlegen kann. 

I.  BERICHTE DER HAUPTAUSSCHÜSSE 

14. Die Berichte der Hauptausschüsse sollten so kurz wie möglich sein und nur in 

Ausnahmefällen eine Zusammenfassung der Debatten enthalten. 



 
84 

15. Die in Plenarsitzungen bei Berichten des Zweiten Ausschusses übliche Ver-

fahrensweise, der zufolge festgestellt wird, dass 
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25. Berichte sollten keine Zusammenstellung früherer Dokumente enthalten. 

26. Nebenorgane sollten in ihre Berichte keine Anhänge mit Kurzprotokollen 

ihrer Sitzungen oder sonstigen bereits an alle Mitgliedstaaten verteilten Unterlagen 

aufnehmen. 

27. Die Generalversammlung sollte in regelmäßigen Abständen prüfen, inwieweit 



 
86 

ANHANG VI166 F166F

a 

Schlussfolgerungen des Sonderausschusses für die Charta und die 

Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen hinsichtlich der 

Rationalisierung der Verfahren der Generalversammlung 

1. Die Tagesordnung der Generalversammlung sollte nach Absprache mit den 

betreffenden Delegationen und mit deren Zustimmung* durch Umgruppierung oder 

Zusammenfassung verwandter Fragen soweit wie möglich vereinfacht werden. 

2. Wann immer dies angebracht ist, sollten einzelne Fragen an andere Organe 

der Vereinten Nationen oder Sonderorganisationen überwiesen werden. Das Recht 

der Staaten, um die Erörterung einzelner Fragen in der Generalversammlung zu 

ersuchen, sollte davon nicht berührt werden. 

3. Die in Anhang IV Ziffer 28 der Geschäftsordnung der Generalversammlung 

enthaltene Empfehlung, der zufolge die Versammlung soweit wie möglich gewähr-

leisten soll, dass dieselben Fragen oder dieselben Aspekte einer Frage nicht von 

mehr als einem Hauptausschuss behandelt werden, sollte konsequenter befolgt 

werden, es sei denn, eine Konsultation des Sechsten Ausschusses über die rechtli-

chen Aspekte der von anderen Ausschüssen behandelten Fragen wäre nützlich. 

4. Der Präsidialausschuss sollte seiner Rolle gemäß Regel 42 der Geschäftsord-

nung und Ziffer 1 und 2 des Generalversammlungsbeschlusses 34/401 stärker 

gerecht werden, indem er sich in regelmäßigen Abständen einen Überblick über die 

Arbeit der Versammlung verschafft und die notwendigen Empfehlungen abgibt. 

5. Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse sollten aufgrund früherer Erfahrungen 

die Initiative ergreifen und die Zusammenfassung ähnlicher oder verwandter Fra-

gen sowie die Abhaltung einer einzigen allgemeinen Debatte darüber vorschlagen. 

6. Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse sollten ihrem jeweiligen Ausschuss 

frühzeitig genug den Abschluss der Rednerliste zu den einzelnen Punkten vorschla-

gen. 

7. Vereinbarte Arbeitsprogramme sollten eingehalten werden. Zu diesem Zweck 

sollten Sitzungen zur festgesetzten Zeit beginnen und sollte die vorgesehene Sit-

https://undocs.org/ot/A/RES/39/88
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er geeignete Maßnahmen vorschlagen, um die Einhaltung des Terminplans sicher-

zustellen. 

9. Verhandlungsverfahren sollten sorgfältig ausgewählt und dem jeweiligen 

Verhandlungsgegenstand angepasst werden. 

10. Das Sekretariat sollte durch die Bereitstellung ausreichender Konferenzein-

richtungen die Durchführung informeller Konsultationen erleichtern.*
167F167F

b 

11. Die Mandate von Nebenorganen sollten zur Vermeidung von Überschneidun-

gen und Doppelarbeit sorgfältig definiert werden. Darüber hinaus sollte die Gene-

ralversammlung in regelmäßigen Abständen die Nützlichkeit ihrer Nebenorgane 

überprüfen. 

12. Resolutionen sollten so klar und prägnant wie möglich formuliert werden. 

 

__________________ 

*
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ANHANG VII 168F168F

a 

Schlussfolgerungen des Sonderausschusses für die Charta und die 

Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen hinsichtlich der Rationalisierung 

der gegenwärtigen Verfahren der Vereinten Nationen 

1. 

https://undocs.org/ot/A/RES/45/45
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Hauptausschüsse und deren Arbeitsgruppen, behandelt werden könnte. Nebenorga-

ne sollten ständig bestrebt sein, ihre Verfahren und Arbeitsmethoden zu verbessern, 

um eine wirksame Behandlung der ihnen von der Versammlung zugewiesenen 

Fragen sicherzustellen. 

8. Termin und Dauer der Tagungen von Organen der Generalversammlung, die 

zwischen den Tagungen zusammentreten, sollten von der Versammlung so bald wie 

möglich, gegebenenfalls nach Beratung durch den Konferenzausschuss, und auf 

Vorschlag des Generalsekretärs festgelegt werden. Die Versammlung sollte die 

bisherigen Erfahrungen, den Stand der laufenden Arbeiten in Anbetracht des Man-

dats de
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ANHANG VIII169F169F

a 

Richtlinien für die Rationalisierung der Tagesordnung 

der Generalversammlung 

1. Die Plenarsitzungen der Generalversammlung sollen als Forum für die Abgabe 

von Grundsatzerklärungen auf hoher Ebene sowie für die Behandlung unter anderem 

von Tagesordnungspunkten dienen, denen eine besondere politische Bedeutung oder 

Dringlichkeit zukommt. 

2. Tagesordnungspunkte, die ihrem Wesen nach mehr als einen Hauptausschuss 

betreffen oder die nicht in die Zuständigkeit eines Hauptausschusses fallen, sollen von 

https://undocs.org/ot/A/RES/48/264
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https://undocs.org/ot/A/RES/57/301
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ANHANG X 172 F172F

a 

Amtseid 

„Ich erkläre feierlich, dass ich die mir übertragenen Pflichten und das mir an-

vertraute Amt als Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

getreu, verschwiegen und gewissenhaft wahrnehmen, dieses Amt im aus-

schließlichen Interesse der Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta 

der Vereinten Nationen und dem Ethikkodex für den Präsidenten der General-

versammlung ausüben und auch mein Verhalten danach ausrichten und bei der 

Wahrnehmung meiner Pflichten von einer Regierung oder einer anderen Stelle 

außerhalb der Organisation Weisungen weder einholen noch entgegennehmen 

werde.“ 

__________________ 

a Mit Resolution 70/305 vom 13. September 2016 beschloss die Generalversammlung, 

dass der designierte Präsident der Generalversammlung zum Zeitpunkt der zeremoniel-

len Amtsübergabe in der letzten Plenarsitzung der vorangegangenen Tagung den in der 

Anlage I der Resolution enthaltenen gesonderten Amtseid ablegt und dass der Wortlaut 

des Amtseids der Geschäftsordnung der Versammlung als Anhang beigefügt wird. 

https://undocs.org/ot/A/RES/70/305
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ANHANG XI173 F173F

a 

Ethikkodex für den Präsidenten der Generalversammlung 

1. 

https://undocs.org/ot/A/RES/70/305
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8. Ist der Präsident der Auffassung, dass in einer bestimmten Angelegenheit ein 

Interessenkonflikt entstehen könnte, so erklärt er 
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